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Norm

BAO §201;

FAGNov 1991 Art2 Abs3;

LAO OÖ 1984 §149;

VwRallg;

Rechtssatz

Art II § 2 Abs 3 FAGNov 1991 betri9t jene Fälle, in denen es gilt, die durch die Selbstbemessung gescha9ene

Rechtswirkung der Abgabenfestsetzung, welche ein Analogon zur Rechtskraftwirkung eines Bescheides darstellt, durch

eine nachträgliche bescheidmäßige Festsetzung zu durchbrechen. Eine solche, durch den erstinstanzlichen Bescheid

bewirkte Beseitigung der Wirkung der Selbstbemessung ist jene Neufestsetzung aufgrund Unrichtigkeit der

Selbstbemessung, die durch Art II § 2 Abs 3 FAGNov 1991 untersagt wird. Hingegen kommt die zitierte Bestimmung

nicht zur Anwendung, wenn die Wirkungen der Selbstbemessung bereits vor ihrem Inkrafttreten (also vor dem

28.12.1991) durch einen Bescheid der Abgabenbehörde erster Instanz beseitigt wurden und es in weiterer Folge nur

mehr um die Überprüfung dieses Bescheides durch die Berufungsbehörde, nicht aber um die Frage der Beurteilung

der Unrichtigkeit der Selbstbemessung geht (Hinweis E 27.4.1995, 93/17/0174).
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